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20. August 2024' Beschluss 220-2024

0.5.4 Parlamentarische Vorstösse

I DG-Status: öffentlich

Interpellation 9655; Max Töpfer, SP; Auswirkungen des 2. Schritts der SVl7 auf den Finanzhaushalt der
Stadt Kloten;Antwort

lnterpellationstext

Max Töpfer, SP hat am 12. Juni2024 die folgende lnterpellation eingereicht:

Der Regierungsrat hat mit der Vortage 59391 im November 2023 dem Kantonsrat eine Änderung des

Steuergesetzes beantragt. Konkret geht es beim 2. Schrift zur Umsetzung der Steueruorlage 17 (5V17) um eine

Senkung des Gewinnsteuersatzes von heute 7% auf neu 6%. Die zuständige Kommission hat ihre Beratungen

unferdessen aDgesch/osse n und die Vorlage düfte bald vom Kantonsrat verabschiedet werden.

Eine Senkung des Gewinnsteuersatzes hat auch direkte Auswirkungen für die Gemeinden. lnsbesondere für

die Stadt Koten, deren Steuererträge zu 64.3% (Stand 2022) von juistischen Personen stammen, düfte die

Gesefuesänderung spürbare Folgen für den Finanzhaushalt haben. Der Regierungsraf af sich dessen bewussl

weshalb er auch eine Schätzung für die Mindereinnahmen machte. Diese Schätzungen beruhen iedoch auf

dynamischen Modellrechnungen, welche sehrviele Ungewissheiten beinhalten und deren Effekte-wenn, dann

erst nach einigen Jahren eintreffen würden. Schauf man sich die Mindereinnahmen der Vorlage anhand der

Zahten von 2023 an, belaufen sich diese auf über 350 Millionen Franken für den Kanton und die Gemeindenz.

Entsprechend wichtig isf es, drb wahren Konsequenzen der Senkung des Gewinnsteuersatzes zu kennen. Vor

allem auch mit Blick darauf, dass die zuständige Kantonsratskommission die Vorlage gegenüber dem Antrag

des Regierungsrafs rn wesentlichen Punkten verschlechtert hat. Neben dem Vezicht auf eine Erhöhung der

Dividendenteilbesteuerung, soll auch die relevante Schwelle für Unterst(ttzungsmassnahmen zugunsten der

besonders be troffenen Gemeinden gesenkt werden. Durch letztere Massnahme düfte Koten weniger kantonale

Gelder zur Kompensation der Mindereinnahmen erhalten.

lch bifte den Stadtrat daher folgende Fragen zu beantwoften:

1. Wie viel weniger Steuererträge in Franken pro Jahr hat die Stadt Kloten, wenn der Kantonsrat den

Gewinnsteuersatz von 7% auf 60Ä reduziert? Wie hoch fällt der Minderertrag im Verhäftnis zum gesamten

Fiskatertrag in Prozent aus? lch bifte um eine Berechnung anhand der Jahresrechnung 2023.

2. Wie viele Sfeuerfussprozente entspricht der gemäss Frage I berechnete Minderertrag?

3. Wie hoch wären die lJnterstiitzungsbeiträge, die die Stadt Koten in den ersten zwei Jahren nach dem

lnkrafttreten der Änderung des Sfeuergese2es vom Kanton erhalten würde? lch bifte um eine Berechnung

des Befrags mit einer relevanten Schwelle gemäss Antrag des Regierungsrafs von 20% und einer gemäss

Kommissions antrag von 1 5%.

4. Berücksichtigt die Stadt Koten die möglichen Minderefträge bei der Gewinnsteuer bereits in ihrer

Finanzplanung?

Besfen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.

r Link zum Kantonsratsgeschäft: httos://wrrrnrv.kantonsnat.zh.ch/qeschaefte/qeschaefU?id=978d,l 7958369406282e9ef26fbf8a497

z Kantonale Steuereinnahmen der juristische Pesonen 2023: 1297 Millionen Fnnken. ReduKion des GewinnsteuersaEes von 7o/o ouf 60/o ergibt eine

Redu6ion von 185 Millionen Fnanken für den Kanton Zürich und ca. gleichviel für alle Gemeinden zusammen.
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Der Stadtrat hat am 02. Juli 2024 nit Beschluss 186-2024 Mark Wisskirchen als verantwortlichen Stadtrat mit

dem Politikfeld Finanzen und Ruedi Ulli als Bereichsleiter Finanzen + Logistik beauftragt, die lnterpellation

schriftlich zu beantworten und dem Stadtrat am 20, August 2024uonulegen (für GR-SiEung vom 3. September

2024\

Beantwortung der Fragen

Einleitende Bemerkungen: Der lnterpellant bittet um eine Berechnung auf der Grundlage der Jahresrechnung

2023. Diese ist jedoch nur eine Momentaufnahme und wird laufend durch Sollstellungen bei den Steuern

verändert. Mit jeder Korrektur einer provisorischen in eine definitive Veranlagung für das Steuerjahr 2023,

verändem sich die Grundlagen' Die Gesamtgemeindesteuer (=$uttt aus Einkommenssteuer NP +

Vermögenssteuer NP + Gewinnsteuem JP + Kapitalsteuern JP) in der Jahresrechnung 2023 beträgt Fr. 103.89

Mio. ln derSollstellung per25.06.2024betrugdieser Betrag Fr.104.44 Mio. lm Weiteren istderSteueduss beim

Gewinn linear, Dies bedeutet, die Reduktion uon70/o auf 6% führt dazu, dass der Gewinnsteuerertrag real um

14.29o/o sinken wird und dies unabhängig von der Höhe des Gewinns. Es gibt bei der Besteuerung der

juristischen Personen keine Progression. Das Verhältnis zwischen Steuererträgen natürlicher und juristischer

Personen ist nur am Rande von Bedeutung. Zentral ist, um wie viel der Steuerertrag bei den juristischen

Personen bei der Gewinnsteuer sinken wird. Zu beachten ist weiter, dass die Staatssteuer bei 99% und der

Steuerfuss der Gemeinde bei 103% liegt (2023), Per 2024 sinkt die Staatssteuer dann von 99% auf 98%

(Budgetentscheid Kantonsrat). Ausserdem hatten im Jahr 2023 diverse Unternehmen keine Gewinnsteuern

abgeliefert, da sie im Nachgang der Covid-19 Situation Verlustvorträge geltend machten, Dies wird 2025 nicht

mehr der Fall sein. Somit ist etwas Vorsicht geboten, wenn eine Betrachtung auf Basis der Rechnung2023

durchgeführt wird, mit Grundlagen, welche im Jahr 2025 schon wieder stark davon abweichen und am Ende

daraus Handlungen für das Budget 2025 abgeleitet werden.

Auszug der Steuern aus der Jahresrechnung2023

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen

4001 .00 Vermögenssteuern natürliche Personen

401 0.00 Gewinnsteuern juristische Personen

401 1.00 Kapitalsteuern juristische Personen

Total

35'652'183.55

4',031',432.15

5g'982'367.85

5',221'403.20

103'887'386,75

1. Wie viet weniger Steuererträge in Franken pro Jahr hat die Stadt Koten, wenn der Kantonsrat den

Gewinnsteuersatz. von 7% auf 6% reduzieft? Wie hoch fä\ft der Minderertrag im Verhältnis zum gesamten

Fiskatertrag in Prozent aus? lch bifte um eine Berechnung anhand der Jahresrechnung 2023.

Auf Basis der Jahresrechnung 2023 und der Sollstellung per 25.06.2024 muss von einem Rückgang der

Steuererträge um 8.3 - 8.42 Mio. Franken gerechnet werden,

Berechnung:

Jahresrechnung2l23: 14.29Yo von Fr. 58.98 Mio.= Fr. 8.42 Mio.

Sollstellung per25.06.2024: 14.29{ovon Fr.58.11 Mio.= Fr.8.30 Mio.

Würde auf Basis des ersten Entwurfs des Budget 2025 gerechnet, wäre der Minderertrag voraussichtlich noch

um ca. Fr. 2 Mio. höher (Total Fr. 10.30 Mio.).

Der Minderertrag auf Basis der Jahresrechnung 2023 im Verhältnis zum gesamten Fiskalbetrag von

Fr, 136.736'0OO.SZ netragt bei einem Minderertrag der Steuererträge von Fr. 8.3 - 8.42 Mio, somit 6.07 - 6.15

Prozent.
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2. Wie viele Sfeuerfussprozente entspricht der gemäss Frage I berechnete Mindereftrag?

Basierend auf der Jahresrechnung 2023 entspricht 1 Steuerfussprozent rund. 1 .0 Mio. Franken, Somit entspricht

der Minderertrag von 8.3 - 8,4 Mio. Franken in etwa 8.3 - 8.4 Steuerfussprozenten.

Berechnung:
Gemeindesteuerertrag 2023 (1030/0) = Fr. 103'887'386.75, somit 1% = Fr. 1'008'615.40

3. Wie hoch wären die Unterstüzungsbeiträge, die die Stadt Koten in den ersten zwei Jahren nach dem

lnkraftreten der Änderung des Sfeuergese2es vom Kanton erhaften würde? Ich bifte um eine Berechnung

des Befrags mit einer relevanten Schwelle gemäss Antrag des Regierungsrats von 20% und einergemäss

Kommasions antrag von 1 5%.

Dies lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt berechnen, da die Zahlengrundlage dazu fehlt. Massgeblich

für die Berechnung ist hier gemäss der Ubergangsbestimmung StG S 3 Abs. 2 und 5:

Übergangsbestimmung StG S 3 Abs 2:

A/s besonders betroffen gelten Gemeinden, deren Efträge aus Gewinn- und Kapitalsteuem mehr als 20 Prozent

der gesamten Eftrttge aus Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und Kapitalsteuem ausmachen und die für das

betreffende Jahr keine Sfeuerfusssen kung beschlossen haben.

Übergangsbestimmung StG S 3 Abs 5:

Massgebend für die Ermiftlung der besonders betroffenen Gemeinden sind die durchschniftlichen

Sfaafssfeuerefträge gemäss den Steuerabrechnungen (Jahresabrechnungen und Solländerungs- und

Restanzenabrechnungen) der drei Jahre vor dem betreffenden Jahr. Für die Aufteilung der gesamten

IJnterstützungs/enfung auf die besonders betroffenen Gemeinden werden drb so ermiftelten Efträge aus

Gewinn- und Kapitalsteuem mit dem Sfeuerfuss im betreffenden Jahr muftipliziert.

Zum heutigen Zeitpunkt sind folgende Faktoren, welche für die Berechnung massgebend sind unbekannt, bzw.

lassen sich nicht abschliessend berechnen:

Gemeinden, welche eine Steuerfusssenkung fur 2025 planen (diese wären im Jahr 2025 nicht für einen

Unterstützungsbeitrag q ualifi ziert)

Staatsteuererträge aller Gemeinden, gemäss Jahresrechnung 2024 (Grundlage für die

Unterstützungsbeiträge im Jahr 2025 sind die durchschnittlichen Staatssteuererträge der Jahre 2022,

2023 und 2024, welche erst nach Abschluss der Jahresrechnung 2024 vorliegen).

Um dennoch einen Hinweis auf die mögliche Veränderung zu geben, kann man eine Rückwärtsbetrachtung

vornehmen. Wenn man die Daten rückwirkend, basierend auf der Verfügung in Sachen Steuervorlage 17 für

das Jahr 2024 des Gemeindeamtes vom 24. Mai 2024 analysiert, kann man eruieren, welche Gemeinden

zwischen 15 und 20o/o und somit zusäElich bezugsberechtigt gewesen wären:

a

o
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(Fr. 17.91 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr.7.00 Mio. Steueredrag JP)

(Fr.6.80 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr.1.29 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr.2.11 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr.2.00 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr,9.90 Mio, Steuerertrag JP)

(Fr.3.17 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr. 10.83 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr. 1.65 Mio. Steuerertrag JP)

(Fr.9.19 Mio. Steuerertrag JP)

o Dübendorf

o Fällanden

. Hinwil

o Höri

. Oetwilam See

o Otelfingen

. Regensdof

o Schwezenbach

. Stäfa

. Stammheim

r Volketswil
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Dies erhöht die Summe der Steuererträge von juristischen Personen im Kanton Zürich der Bezugsberechtigten

Gemeinden um 71.8 Millionen von 1'378'021'926 auf 1'449'827'926. Damit reduziertsich derzu verteilende

Betrag um 4.95% von Fr. 20 Mio,, also um Fr, 990'545, Die folgende Tabelle verdeutlicht diese Berechnung:

A Staatsteuer- Steuern JP/

erlräge2021-2024 Steuern

NP+JP

, NP, JP Betroffenheit Steuerfuss

Unterstüblngsleistung

Steuerertrag JPl Anteil% Beitrag

Aufteilung auf

besonders betroffene

Gemeinden

Kloten bei 20%im2024, 42'370'691 69'085'791

Kloten bei 15oÄin2024 42'370'691 69'085'791

61.98% 1030/o

61.98% 1030/o

71'158'365

71'158'365

71'806'000,

516Y0

4.91Y0

4.95o/o

1',032'761

981'61 1

990'545ZusäUich Beargsberechtigte Gemeinden bei '15% im 2024

T otal Beagsberechtigt im 2024 bei 200Ä

Total Beagsberechtigt im 2024 bei 150/o

Finanz- und Auf8abenplanung 2024 - 2028

l',37}',021'926

1',449',827'926

20'000'000

20'000'000

1000/o

100%

Diese Vergangenheitsbetrachtung kann nicht für die Zukunft angewendet werden. Die massgeblichen Faktoren

sind, wie bereits eingangs erwähnt, noch unbekannt und können erheblichen Einfluss auf die Zahlen I
Berechnungen haben. Dennoch dient diese Berechnung dem Zweck aufzuzeigen, dass eine Veränderung des

Schwellwerts von 20% auf 15o/o für Kloten mit einer Verringerung um Fr. 51'150 voraussichtlich keine besonders

grossen Auswirkungen auf das Jahr 2024 gehabt hätte.

Es wird im Übrigen auf die Verfügung des Gemeindeamtes zur Steuervorlage 17 uom24.\/'ai2024 verwiesen,

welche als Grundlage für diese Berechnung diente:

https://www.zh.ch/contenUdam/zhweb/bi lder-dokumenteithemen/steuern-

finanzen/ggmeindefinanzen/steuervorlaoe-17/steuervorlaoe-17-verfueouno-2024-inkl-anhanq-20240524.pdf

4. Berücksichtigt die Stadt Koten die möglichen Mindererträge bei der Gewinnsteuer bereits in ihrer

Finanzplanung?

Ja, die Mindererträge sind in der Finanzplanung bereits benicksichtigt, und dies obwohl noch nicht klar ist, ob

die Umsetzung der Gesetzesänderung auf den 01.01.2025 überhaupt möglich ist. Die Mindererträge sind nicht

auf den ersten Blick ersichtlich, da die Steuererträge bei den juristischen Personen in der Planung stetig

ansteigen. Dies hat damit zu tun, dass aufgrund anderer Faktoren, insbesondere dem Wegfallen der

Verlustvorträge einiger Firmen, die Steuererträge stark ansteigen werden und die Mindererträge

überkompensieren. Nach dem Einbruch der Gewinnsteuem im Jahr 2020, ist der Auflrvärtstrend zu den Erträgen

aus der Gewinnsteuer zu sehen. ln der folgenden Grafik ist ein Auszug aus dem Entwurf des Finanzplans,

welche eindrücklich aufzeigt, dass die Werte der Zeit vor Corona in den Jahren 2026 I 2027 bei gleichbleibendem

Steuerfuss wieder eneicht, beziehu ngsweise übertroffen werden könnten.

2. Varlante 20.06.2024

stadt xloten (ln I'o0o Fr,)

v€ränderungen Steuerg6et/-tarif
- Nat'l.liche Pe6onen
-Judgtache Peßoh€n

Stdere.tr.S Re(hnunt.jahr (ru 100 %)

Ndltirliahe Pe@en
- Einkommen

- Vermtjgen
lui*Mhe krsonen
. Gewinn
'Kapitäl
Total

stderfuss RehnongsFhr
Steue.o Rshnungsjahr
Steuere.träge aus ftüheren Jahcn
Nachiteem
AktiE St4ecus*heidungen
Pä$ve SteueGu$cheidungen
anrshnung äuiländischer quellenfi e@.n

Quellen5teum
Pe6onalsteus
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Diese Zahlen basieren auf den jetzt bekannten Grundlagen und können jedoch stark nach oben oder unten

variieren, wie die Vergangenheit gezeigt hat, Die Steuereinnahmen der juristischen Perconen sind sehr volatil

und schwer vorhezusagen,

Beschluss:

1. Der Stadtrat genehmigt die Anlwort zur lnterpellation von Max Töpfer zu den Auswirkungen des 2. Schritts

der SV|T auf den Finanzhaushalt der Stadt Kloten vom 12. Juni2024.

Mitteilungen an:

' Max Töpfer, Bahnhofweg 9, 8302 Kloten

. Gemeinderat(via Ratssekretariat)

. Mark Wisskirchen, Politikfeld Finanzen

. Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Für Rückfragen ist zuständig: Ruedi Ulli, Bereichsleiter Finanzen + Logistik, 044 815 12 42

?tt^
fhomas Peter

Venualtungsdirektor
Renö

Präsident

Versandt: 2 3, Aug. Z0Zq
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